
 datenschutz-maximum Version 08.10.2019 11:22, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr026 Gedruckt 05.07.2026 23:05

← Erwägungsgrund 25 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 27 →

ErwGr

Erwägungsgrund 26 - Keine Anwendung auf anonymisierte Daten

1 Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. 2 Einer Pseudonymisierung
unterzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung zusätzlicher Informationen einer
natürlichen Person zugeordnet werden könnten, sollten als Informationen über eine identifizierbare
natürliche Person betrachtet werden. 3 Um festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist,
sollten alle Mittel berücksichtigt werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person
nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder
indirekt zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. 4 Bei der Feststellung, ob Mittel nach
allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person genutzt werden,
sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und der dafür erforderliche
Zeitaufwand, herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbare
Technologie und technologische Entwicklungen zu berücksichtigen sind. 5 Die Grundsätze des
Datenschutzes sollten daher nicht für anonyme Informationen gelten, d.h. für Informationen, die sich
nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene
Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr
identifiziert werden kann. 6 Diese Verordnung betrifft somit nicht die Verarbeitung solcher anonymer
Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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